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Unternehmer 

Betrugsversuche mit Phishing-Mails über 
angebliche Coronahilfen der EU 
Zurzeit kursieren E-Mails mit einem falschen Antragsformu-
lar für Corona-Überbrückungshilfen für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen und einen „Corona-Weihnachtsbonus“ 
für Soloselbständige, die angeblich vom Europäischen Rat 
und vom Bund gemeinsam angeboten werden. 

Die betrügerischen E-Mails mit dem Absender „deutsch-
land@ec.europa.eu“ stammen nicht von der Europäischen 
Kommission. Es handelt sich um einen Phishing-Versuch 
unter Vortäuschung der Identität der Vertretung der Europä-
ischen Kommission in Deutschland. 

Hinweis: Reagieren Sie nicht auf solche Phishing-E-Mails. 
Öffnen Sie den Anhang nicht. Überbrückungshilfen für kleine 
und mittelständische Unternehmen in Deutschland in der 
Corona-Pandemie werden von Bund und Ländern gewährt, 
nicht direkt von der Europäischen Union. Vertrauenswürdige 
Informationen darüber finden Sie unter der von der Bundes-
regierung eingerichteten Webadresse www.ueberbrue-
ckungshilfe-unternehmen.de 
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Keine Pfändung der Corona-Soforthilfe 
Die Corona-Soforthilfe darf vom Finanzamt nicht gepfändet 
werden, soweit es um Steueransprüche aus der Zeit vor dem 
1.3.2020 geht. Dies ergibt sich daraus, dass die Corona-So-
forthilfe den Zweck hat, dem von der Corona-Krise betroffe-
nen Unternehmer ab dem 1.3.2020 Liquidität zu verschaffen; 
daher ist die Corona-Soforthilfe nicht übertragbar und auch 
nicht pfändbar. 

Hintergrund: Die Bundesländer haben Corona-Soforthilfen 
gewährt, damit diese die durch die Corona-Krise entstande-
nen Liquiditätsengpässe überwinden können. Es stellt sich 
nun die Frage, ob das Finanzamt Bankkonten, auf denen die 
Corona-Soforthilfe gutgeschrieben wurde, pfänden und sich 
die Soforthilfe von der Bank überweisen lassen darf. 

Sachverhalt: Der Antragsteller schuldete dem Finanzamt 
Umsatzsteuer für 2015. Er erhielt am 6.4.2020 eine Corona-
Soforthilfe des Landes Nordrhein-Westfalen i. H. von 
9.000 €. Das Finanzamt pfändete am 17.4.2020 das Konto 
des Antragstellers. Der Antragsteller stellte daraufhin einen 
Eilantrag auf einstweilige Einstellung des Vollstreckungsver-
fahrens. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab dem Eilan-
trag statt: 

n Die Corona-Soforthilfe ist nicht pfändbar, soweit der Gläu-
biger Ansprüche aus der Zeit vor dem 1.3.2020 durchset-
zen will. Im Vollstreckungsrecht sind Forderungen nicht 
pfändbar, die nicht übertragen werden dürfen. Zu diesen 
Forderungen, die nicht übertragen werden dürfen, gehören 
zweckgebundene Forderungen. 

n Die Corona-Soforthilfe ist zweckgebunden. Dies ergibt sich 
aus dem Corona-Programm der einzelnen Bundesländer, 
hier Nordrhein-Westfalen. Die Corona-Soforthilfe soll näm-
lich Liquiditätsengpässe, die dem Unternehmer seit dem 
1.3.2020 aufgrund der Corona-Krise entstehen, überbrü-
cken. Die Corona-Soforthilfe soll also nicht Gläubigeran-
sprüche befriedigen, die vor dem 1.3.2020 entstanden 
sind. Anders wäre dies nur bei Gläubigeransprüchen, die 
seit dem 1.3.2020 entstanden sind. Die Pfändung des Fi-
nanzamts betraf aber die Umsatzsteuer 2015, also einen 
Anspruch, der vor dem 1.3.2020 entstanden ist. 

n Auch die weitere Voraussetzung des Eilantrags lag vor, 
nämlich die sog. Eilbedürftigkeit. Der BFH bejahte dies, 
weil der Antragsteller ohne die Corona-Soforthilfe die lau-
fenden Kosten seines Geschäftsbetriebs nicht mehr hätte 
decken können. Das Finanzamt muss daher die gepfän-
dete und bereits eingezogene Corona-Soforthilfe an den 
Antragsteller zurückzahlen. 

Hinweise: Nach der aktuellen Entscheidung des BFH darf 
das Finanzamt den Anspruch auf die Corona-Soforthilfe al-
lerdings pfänden, soweit es um Steueransprüche geht, die 
seit dem 1.3.2020 entstanden sind. Jedoch hat das Bun-
desfinanzministerium (BMF) im März 2020 die Finanzäm-
ter angewiesen, bis zum 31.12.2020 von einer Vollstre-
ckung bei rückständigen Steuern, die bis zum 
31.12.2020 fällig werden, abzusehen. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Corona-Pauschale für Homeoffice 
Wer im Homeoffice arbeitet, kann mit steuerlichen 
Erleichterungen rechnen. Der Finanzausschuss des 
Bundestages hat am 9.12.2020 eine Ergänzung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Jahressteuergesetzes 2020 beschlossen. 

Danach sollen Steuerpflichtige einen Betrag von fünf Euro 
für jeden Kalendertag geltend machen können, an dem sie 
ausschließlich in der häuslichen Wohnung gearbeitet haben. 
Die Pauschale soll in Anspruch genommen werden können, 
wenn die Voraussetzungen für den Abzug von Kosten für ein 
häusliches Arbeitszimmer nicht vorliegen.  

Gewährt wird die Pauschale nur für Tage, an denen die 
Tätigkeit ausschließlich in der häuslichen Wohnung ausübt 
wird. Sie ist auf einen Höchstbetrag von 600 Euro im Jahr 
begrenzt und soll in den Jahren 2020 und 2021 gewährt 
werden.  

Verlängerung des Corona-Bonus für 
Arbeitnehmer 
Eine weitere Ergänzung des Jahressteuergesetzes 2020 
nahm der Finanzausschuss des Bundestages bei der 
Steuerbefreiung für aufgrund der Corona-Krise an 
Arbeitnehmer gezahlte Beihilfen und Unterstützungen bis 
zur Höhe von 1.500 Euro vor (nachfolgend „Corona-Bonus“). 
Die Steuerbefreiung war bisher bis zum  
31 Dezember 2020 befristet. Damit wäre ein im ersten 
Halbjahr 2021 ausgezahlter Bonus nicht mehr steuerfrei und 
nicht mehr sozialversicherungsfrei gewesen. Die Frist wird 
bis zum Juni 2021 verlängert. Damit haben Arbeitgeber 
mehr Zeit für eine steuerbegünstigte Abwicklung der 
Corona-Beihilfen. In der Begründung wird klargestellt, dass 
die Fristverlängerung nicht dazu führt, dass eine Corona-
Beihilfe im ersten Halbjahr 2021 nochmals in Höhe von 
1.500 Euro steuerfrei bezahlt werden könne. Lediglich der 
Zeitraum für die Gewährung des Betrages werde gestreckt, 
erläutert die Koalition in den Antrag.  

Im Jahressteuergesetz 2020 sind zahlreiche weitere 
wichtige Gesetzesänderungen enthalten, über die wir Sie in 
den kommenden Ausgaben unserer Mandantenrund-
schreiben informieren werden. 

 

Zahlung von Verwarnungsgeldern als 
Arbeitslohn 
Zahlt der Arbeitgeber Verwarnungsgelder, die gegen ihn als 
Fahrzeughalter festgesetzt werden, weil seine Fahrer falsch 
geparkt haben, führt die Zahlung zwar nicht zu Arbeitslohn. 
Denn der Arbeitgeber tilgt eine eigene Schuld. Allerdings 
kann der anschließende Verzicht auf einen Rückgriff gegen 
die Arbeitnehmer zu Arbeitslohn bei den Fahrern führen. 

Hintergrund: Zum Arbeitslohn gehört nicht nur das laufende 
Gehalt, sondern auch weitere Vorteile, die der Arbeitgeber 
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seinen Arbeitnehmern als Gegenleistung für deren Arbeits-
leistung gewährt. 

Sachverhalt: Die Klägerin betreibt einen Paketdienst und be-
schäftigt Fahrer. Soweit die Klägerin keine Ausnahmege-
nehmigungen zum Parken in Halteverbotszonen erhalten 
hatte, nahm sie es in Kauf, dass ihre Fahrer im Halteverbot 
parkten, um die Pakete auszuliefern. Die Fahrer waren nach 
Angaben der Klägerin angewiesen, sich grundsätzlich an die 
Verkehrsregeln zu halten. Wurden bei Verstößen gegen die 
Straßenverkehrsordnung Verwarnungsgelder gegen die 
Klägerin als Fahrzeughalterin festgesetzt, zahlte sie diese. 
Das Finanzamt sah hierin lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn 
und nahm die Klägerin für die Lohnsteuer in Anspruch. 

Entscheidung: Auf die hiergegen gerichtete Klage verwies 
der Bundesfinanzhof (BFH) die Sache zur weiteren Prüfung 
an das Finanzgericht (FG) zurück: 

n Die Zahlung der Verwarnungsgelder selbst führt nicht zu 
Arbeitslohn. Denn die Verwarnungsgelder wurden gegen 
die Klägerin als Fahrzeughalterin festgesetzt, so dass die 
Klägerin eine eigene Schuld beglich, nicht aber eine Schuld 
ihrer Fahrer. 

n Zu Arbeitslohn könnte es aber dadurch gekommen sein, 
dass die Klägerin eine realisierbare Forderung in Gestalt 
eines Rückgriffs- oder Schadensersatzanspruchs gegen 
ihre Fahrer hatte und diese Forderung erlassen hat. Immer-
hin hat die Klägerin behauptet, dass sie ihre Fahrer ange-
wiesen habe, sich an die Verkehrsregeln zu halten. 

n Das FG muss nun aufklären, ob es einen derartigen ver-
traglichen Regressanspruch oder einen gesetzlichen 
Schadensersatzanspruch der Klägerin gab und ob sie auf 
diesen verzichtet hat. Der Arbeitslohn wäre dann in dem 
Zeitpunkt zugeflossen, in dem die Klägerin zu erkennen ge-
geben hat, dass sie keinen Rückgriff nehmen wird. 

Hinweise: Bei einem Verzicht auf einen realisierbaren Rück-
griffs- bzw. Schadensersatzanspruch wäre steuerpflichtiger 
Arbeitslohn auch dann anzunehmen, wenn es im überwie-
gend eigenbetrieblichen Interesse der Klägerin gelegen 
hätte, dass die Halteverbotszonen missachtet werden, um 
die Pakete schnellstmöglich ausliefern zu können. Ein über-
wiegend eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers 
würde lohnsteuerlich nicht anerkannt werden, weil anderen-
falls das rechtswidrige Tun der Arbeitnehmer steuerlich ge-
billigt werden würde. 

Mindestlohn steigt 
Die Mindestlohnkommission hat beschlossen, den gesetzli-
chen Mindestlohn in vier Stufen zu erhöhen. 

Danach sind folgende Erhöhungen vorgesehen (jeweils 
brutto je Zeitstunde): 

n Zum 1.1.2021: 9,50 €, 
n zum 1.7.2021: 9,60 €, 

n zum 1.1.2022: 9,82 €, 

n zum 1.7.2022: 10,45 €. 
Hinweis: Die Anpassung lässt laufende Tarifverträge im We-
sentlichen unberührt. Der Mindestlohn gilt weiterhin u. a. 

nicht für Jugendliche unter 18 Jahren ohne Berufsausbil-
dung, Auszubildende im Rahmen ihrer Ausbildung, Lang-
zeitarbeitslose während der ersten sechs Monate ihrer Be-
schäftigung sowie ehrenamtlich Tätige. 

Alle Steuerzahler 

Grunderwerbsteuer: Kauf von Zubehör 
Wird bei einem Grundstückskauf auch Zubehör erworben, 
unterliegt der auf den Kauf des Zubehörs entfallende Kauf-
preis nicht der Grunderwerbsteuer. Zum Zubehör eines mit 
einem Einzelhandelsgeschäft bebauten Grundstücks gehört 
die Ladeneinrichtung. 

Hintergrund: Der Kauf eines Grundstücks ist grunderwerb-
steuerbar. Was ein Grundstück ist, richtet sich nach dem Zi-
vilrecht. 

Sachverhalt: Die Klägerin erwarb ein bebautes Grundstück, 
auf dem sich ein Einzelhandelsgeschäft befand. Der Kauf-
vertrag umfasste auch die Ladeneinrichtung des Geschäf-
tes. Für den Kauf der Immobilie einschließlich Ladeneinrich-
tung wurde ein Gesamtkaufpreis vereinbart, auf dessen 
Grundlage das Finanzamt die Grunderwerbsteuer berech-
nete. Hiergegen ging die Klägerin gerichtlich vor und er-
reichte vor dem Finanzgericht der ersten Instanz, dass der 
auf die Ladeneinrichtung entfallende Teil des Gesamtkauf-
preises nicht der Grunderwerbsteuer unterworfen wurde. 
Hiergegen legte das Finanzamt eine Nichtzulassungsbe-
schwerde beim Bundesfinanzhof (BFH) ein. 

Entscheidung: Der BFH wies die Beschwerde des Finanz-
amts als unbegründet zurück: 

n Grunderwerbsteuerbar ist der Kauf eines Grundstücks. Der 
Begriff des Grundstücks richtet sich nach dem Zivilrecht. 
Danach gehört Zubehör nicht zum Grundstück. 

n Zubehör sind bewegliche Sachen, die nicht Bestandteil des 
Grundstücks sind, aber dem wirtschaftlichen Zweck des 
Grundstücks dienen sollen und zum Grundstück in einem 
entsprechenden räumlichen Verhältnis stehen. Die Rege-
lung zum Zubehör fordert somit ein Abhängigkeitsverhält-
nis zwischen dem Grundstück als Hauptsache und dem 
Zubehör als Hilfssache. 

n Eine Ladeneinrichtung ist Zubehör eines Betriebs- oder 
Geschäftsgrundstücks, da sie dem Betrieb bzw. Geschäft 
dient. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der wirtschaftliche 
Schwerpunkt des Betriebs auf dem Grundstück liegt und 
wenn auch der Erwerber den Geschäftsbetrieb fortführt. 

n Der Kaufpreis gehörte daher nicht zur Bemessungsgrund-
lage für die Grunderwerbsteuer, soweit er auf das Zubehör 
entfiel. Das FG hat diesbezüglich den Kaufpreis aufgeteilt; 
diese Aufteilung war nicht zu beanstanden. 

Hinweise: Auch der Kaufpreis, der auf Maschinen entfällt, 
die sich auf einem Betriebsgrundstück befinden, oder der 
Kaufpreis, der auf eine Einbauküche entfällt, unterliegen 
nicht der Grunderwerbsteuer. In der Praxis kann es ratsam 
sein, den Gesamtkaufpreis im Kaufvertrag entsprechend 
aufzuteilen, und zwar auf das Grundstück einerseits und auf 
das Zubehör andererseits, um dem Finanzamt die Ermittlung 
der zutreffenden Bemessungsgrundlage zu erleichtern. Der 
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auf das Zubehör entfallende Preis darf jedoch nicht überhöht 
sein. 

Kindergeld steigt 
In dem sog. Zweiten Familienentlastungsgesetz sind fol-
gende Maßnahmen zur Förderung von Familien beschlos-
sen worden: 

n Das Kindergeld erhöht sich ab dem 1.1.2021 um 15 € pro 
Kind und Monat. Im Ergebnis sind damit 219 € für das erste 
und zweite Kind, 225 € für das dritte Kind und 250 € für je-
des weitere Kind vorgesehen. 

n Die steuerlichen Kinderfreibeträge werden ab dem 
1.1.2021 von 7.812 € auf 8.388 € angehoben (Kinderfrei-
betrag je Elternteil: 2.730 €, Freibetrag für den Betreuungs- 
und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf je Elternteil: 
1.464 €). 

n Der Höchstbetrag für den Abzug von Unterhaltsleistun-
gen sowie der Grundfreibetrag steigen ab 2021 auf 9.744 
EUR und ab 2022 auf 9.984 EUR. 

n Zum Ausgleich der kalten Progression werden die übrigen 
Eckwerte des Einkommensteuertarifs für die Jahre 2021 
und 2022 um die voraussichtlichen Inflationsraten nach 
rechts verschoben. 

Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen/Handwerkerleistungen 
Die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen 
wird nicht für die Reinigung der Fahrbahn der öffentlichen 
Straße vor dem Haus gewährt. Außerdem wird die Steuerer-
mäßigung für Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt 
nicht gewährt, soweit die Reparatur nicht im Haushalt des 
Steuerpflichtigen, sondern in der Werkstatt des Handwer-
kers durchführt wird. 

Hintergrund: Für haushaltsnahe Dienstleistungen und für 
Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt wird eine Steu-
erermäßigung von 20 % der Arbeitskosten gewährt. Diese 
Ermäßigung wird also direkt von der Steuer abgezogen. Der 
maximale Abzugsbetrag beläuft sich auf 4.000 € bei haus-
haltsnahen Dienstleistungen und auf 1.200 € bei Handwer-
kerleistungen. 

Sachverhalt: Der Kläger zahlte im Streitjahr ca. 100 € für die 
öffentliche Straßenreinigung. Außerdem ließ er sein Hoftor 
durch einen Handwerker reparieren, der die Reparatur in 
seiner Werkstatt durchführte und danach das Tor wieder auf 
dem Grundstück des Klägers einbaute. Die Lohnkosten be-
trugen ca. 980 €. Der Kläger machte für beide Posten jeweils 
20 % als haushaltsnahe Dienstleistungen bzw. Handwerker-
leistungen geltend. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) verwies die Sa-
che zur weiteren Prüfung an das Finanzgericht zurück: 

n Die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen 
setzt voraus, dass die Dienstleistung im Haushalt des 
Steuerpflichtigen erbracht wird. Hierzu können auch 
Dienstleistungen gehören, die außerhalb der Grundstücks-
grenze erbracht werden, sofern ein räumlicher Zusammen-
hang zum Haushalt besteht und die Tätigkeit üblicherweise 

von einem Mitglied des Haushalts erbracht wird, z. B. die 
Reinigung des Gehwegs vor dem Grundstück des 
Steuerpflichtigen. 

n Die Reinigung der Fahrbahn vor dem Grundstück wird üb-
licherweise nicht von Mitgliedern des Haushalts erbracht. 
Zudem fehlt es bei der Fahrbahn am räumlich-funktionalen 
Zusammenhang zum Haushalt; dieser Zusammenhang 
endet an der Bordsteinkante des öffentlichen Gehwegs vor 
dem selbstgenutzten Haus. 

n Das FG muss nun ermitteln, ob in dem Betrag von 100 € 
auch ein Anteil für die Reinigung des öffentlichen Gehwegs 
enthalten war; dieser Anteil wäre – anders als der Anteil für 
die Reinigung der Fahrbahn – steuerbegünstigt. 

n Die Reparatur des Hoftores ist grundsätzlich nicht steuer-
begünstigt, da die Reparatur nicht im Haushalt des Klägers 
durchgeführt worden ist, sondern in der Werkstatt des 
Handwerkers. Es fehlt damit an dem räumlichen Zusam-
menhang zum Haushalt, so dass lediglich ein funktionaler 
Zusammenhang besteht. Es genügt nicht, dass die Leis-
tung teilweise im Haushalt des Steuerpflichtigen oder für 
den Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht wird. Ferner 
kommt es nicht darauf an, ob der Leistungserfolg im Haus-
halt des Steuerpflichtigen eintritt oder ob die Handwerker-
leistung auch im Haushalt des Steuerpflichtigen hätte 
durchgeführt werden können. 

n Soweit die Handwerkerleistung auf dem Grundstück des 
Steuerpflichtigen erbracht worden ist, z. B. der Einbau 
und Ausbau des Tores, kommt eine anteilige Steuerer-
mäßigung in Betracht. Das FG muss den entsprechen-
den Anteil nun ermitteln. 

Hinweise: Bei Handwerkerleistungen ist nicht der gesamte 
Rechnungsbetrag begünstigt, sondern nur der auf die Ar-
beitskosten entfallende Anteil. Die Steuerermäßigung wird 
also nicht für Ersatzteile oder das Material gewährt. 

Ob ein räumlicher Zusammenhang mit dem Haushalt des 
Steuerpflichtigen besteht, ist durchaus eine Wertungsfrage. 
So hat der BFH in der Vergangenheit z. B. die Steuerermä-
ßigung für die Kosten eines Notrufsystems in einer Senio-
renresidenz gewährt, weil dieses System zu einer Hilfeleis-
tung im Haushalt führen sollte. Unschädlich war, dass der 
Sanitätsdienst, der im Notfall tätig werden sollte, außerhalb 
der Residenz und damit außerhalb des Haushalts des Alten-
wohnheimbewohners belegen war. 

Abzug von Prozesskosten 
Zivilprozesskosten sind nur dann als außergewöhnliche Be-
lastungen absetzbar, wenn in dem jeweiligen Prozess die 
Existenzgrundlage des Betroffenen berührt ist. Darunter ist 
die materielle Lebensgrundlage zu verstehen, so dass die 
Kosten für einen Umgangsrechtsstreit grundsätzlich nicht 
absetzbar sind. 

Hintergrund: Außergewöhnliche Belastungen sind Aufwen-
dungen, die einem Steuerpflichtigen zwangsläufig entste-
hen, und zwar in einem größeren Umfang als der überwie-
genden Anzahl der Steuerpflichtigen. Ein typisches Beispiel 
sind Krankheitskosten. Der Gesetzgeber hat den Abzug von 
Prozesskosten als außergewöhnliche Belastungen aus-
drücklich ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um 
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Aufwendungen, ohne die der Steuerpflichtige Gefahr liefe, 
seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnot-
wendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr 
befriedigen zu können. 

Sachverhalt: Der Kläger machte rund 20.000 € an Prozess-
kosten für einen Umgangsrechtsstreit als außergewöhnliche 
Belastungen geltend, nachdem seine frühere Ehefrau die 
gemeinsame Tochter nach Südamerika mitgenommen und 
nicht nach Deutschland zurückgebracht hatte. 

Entscheidung: Der BFH wies die auf den Abzug der Kosten 
gerichtete Klage ab: 

n Die geltend gemachten Gerichts- und Anwaltskosten sind 
Prozesskosten, die nach dem Gesetz nur dann als außer-
gewöhnliche Belastungen abziehbar sind, wenn der Steu-
erpflichtige ohne den Prozess Gefahr laufen würde, seine 
Existenzgrundlage zu verlieren. 

n Der Gesetzgeber meint damit die materielle Existenz-
grundlage. Es geht nicht um immaterielle Werte des Steu-
erpflichtigen wie etwa seine Überzeugungen oder Wertvor-
stellungen. 

n Der Umgangsrechtsstreit betraf hier die materielle Exis-
tenzgrundlage des Klägers nicht, weil es nicht um finanzi-
elle Ansprüche, sondern um das Umgangsrecht mit dem 
Kind ging. 

Hinweise: Der BFH sieht in der Abzugsbeschränkung für 
Prozesskosten keinen Verfassungsverstoß. Denn Prozess-
kosten gehören grundsätzlich nicht zu dem einkommensteu-
erlich zu verschonenden Existenzminimum. Soweit Prozess-
kosten zur Existenzsicherung notwendig sein sollten, lässt 
der Gesetzgeber den Abzug als außergewöhnliche Belas-
tungen ausdrücklich zu. 

In einem weiteren Verfahren hat der BFH die Kosten für ei-
nen Arzthaftungsprozess ebenfalls nicht zum Abzug zuge-
lassen. Auch hier war nicht die materielle Existenzgrundlage 
der dortigen Klägerin berührt, vielmehr ging es in erster Linie 
um den Ersatz eines immateriellen Schadens (Schmerzens-
geld). 

Die Abzugsbeschränkung für Prozesskosten, die die materi-
elle Existenzgrundlage betreffen, wurde ab dem Jahr 2013 
eingeführt. Vor der Gesetzesänderung waren auch Schei-
dungskosten sowie Prozesskosten, die den Kernbereich 
menschlichen Lebens betreffen (z. B. für einen Familien-
rechtsstreit), absetzbar. 

Baukindergeld soll verlängert werden 
Der Förderzeitraum für die Gewährung von Baukindergeld 
soll verlängert werden: Sofern Sie zwischen dem 1.1.2018 
und dem 31.3.2021 (bisher 31.12.2020) Ihren Kaufvertrag 
unterzeichnet, eine Baugenehmigung erhalten haben oder 
der frühestmögliche Baubeginn Ihres – nach dem jeweiligen 
Landesbaurecht – nicht genehmigungspflichtigen Vorha-
bens in diesen Zeitraum fällt, können Sie einen Antrag auf 
Baukindergeld stellen. Voraussetzung ist u. a., dass Ihr 
Haushaltseinkommen bei einem Kind maximal 90.000 € be-
trägt (plus 15.000 € für jedes weitere Kind).  

Anträge können online im KfW-Zuschussportal unter 
https://public.kfw.de/zuschussportal-web/ gestellt werden. 

Dort finden Sie auch Informationen zu den weiteren Voraus-
setzungen des Baukindergeldes und zur Förderhöhe („Zu-
schuss 424“). 

Hinweis: Die Verlängerung des Förderzeitraums wird mit 
dem Inkrafttreten des Bundeshaushalts 2021 wirksam. Das 
Baukindergeld kann nach Einzug in die neue Immobilie 
(maßgeblich ist der in der Meldebescheinigung genannte 
Tag) im Rahmen der 6-monatigen Antragsfrist bis zum 
31.12.2023 beantragt werden. 

 

https://public.kfw.de/zuschussportal-web/

